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Marktwirtschaftliche Ansätze in der Umweltpolitik

1. Die zentrale Ursache des Umweltproblems liegt in der Tatsache, daß das öffentliche
Gut Umwelt für konkurrierende Verwendungen genutzt werden kann. Die Umwelt ist
die Gesamtheit der den menschlichen Lebensraum definierenden natürlichen Gegeben-
heiten; sie ist einmal öffentliches Konsumgut und dient zum anderen als Empfangsme-
dium für Schadstoffe, die in ökonomischen Aktivitäten wie Konsum und Produktion
entstehen. Zwischen diesen Funktionen besteht Verwendungskonkurrenz. Umwelt ist
also als Gut, und zwar als knappes Gut, zu behandeln.
2. Daß Umweltnutzung ein Allokationsproblem ist, kann man sich am besten durch ein
Szenario verdeutlichen, in dem Umwelt als freies Gut behandelt wird: Dies hat einmal die
Konsequenz, daß eine Fehlallokation des Gutes Umwelt auf die verschiedenen Verwen-
dungen erfolgt, daß also Umwelt zur Aufnahme von Schadstoffen übernutzt wird, und

_daß.zum.anderen-eine-Diskr.epanz-Z.wischen_einzelwirtschaftlichen_undji'oIksjvir.tschaft
liehen Kosten wirtschaftlicher Tätigkeiten entsteht. Diese Diskrepanz bedeutet, daß die
Kosten schadstoff-intensiv produzierter Güter zu niedrig kalkuliert sind, die Markt-
preise dieser Güter falsche Preissignale für Konsumenten und Produzenten setzen und
daß die umweltschädigend produzierenden Sektoren zu viele Ressourcen binden. Die
Verzerrung der Preise verursacht eine systematische Verzerrung der Produktion zugun-
sten der umweltschädigend hergestellten Güter.
3. Die Behandlung der Umwelt als freies Gut für die Aufnahme von Schadstoffen berührt
eine Rahmenbedingung des marktwirtschaftlichen Systems. Man würde die marktwirt-
schaftliche Ordnung als Allokationsystem verkennen, wenn man erwarten würde, daß
dieses Allokationsystem sich selbst seine Rahmenbedingungen schaffen kann. Diese sind
vielmehr politisch zu setzen. Im Fall der Umweltnutzung heißt dies, daß die Verwendung
der Umwelt als freies Gut für die Aufnahme von Schadstoffen aufzuheben ist.
Dem politischen System fällt dabei die Aufgabe zu, die anzustrebende Umweltqualität zu
bestimmen. Läßt der Staat die Nutzung der Umwelt als Aufnahmemedium von Schad-
stoffen zum Nulltarif zu, so wird das Gut Umwelt übernutzt. Läßt er überhaupt keine
Abgabe von Schadstoffen an Umweltsysteme zu, so wird die wirtschaftliche Tätigkeit auf
ein Minimum reduziert. Wie bei jedem Optimierungskalkül verlangt auch die Bestim-
mung der anzustrebenden Umweltqualität den Vergleich von Nutzen der Umweltpolitik
und ihren Kosten.
Die optimale Umweltqualität ist dadurch gekennzeichnet, daß sich der Nutzenzuwachs
aus der Verringerung einer Schadstoffeinheit und der dadurch bedingte Kostenzuwachs
gerade die Waage halten. Verursacht nämlich die Beseitigung einer Schadstoffeinheit
mehr Nutzen als sie kostet, so sollte diese Schadstoffeinheit beseitigt werden. Bringt da-
gegen die Beseitigung einer Schadstoffeinheit mehr Kosten als Nutzen, so sollte die Besei-
tigung unterbleiben. Dieses Abwägen zwischen Nutzenzuwachs und Kostenzuwachs
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muß auch dann erfolgen, wenn eine Bewertung der Nutzen in monetären Größen nicht
möglich ist. Auch dann müssen in einer politischen Entscheidung die Nutzen und die Ko-
sten der Umweltpolitik gegeneinander gewogen werden. .

4. Ist die anzustrebende Umweltqualität fixiert - etwa durch eine politische Entschei-
dung - so stellt sich die Frage, wie die Umweltpolitik das gewählte Ziel erreichen kann.
Das Problem besteht darin, die angestrebten Immissionsziele den einzelwirtschaftlichen
Einheiten, wie Haushalten und Unternehmen, zu signalisieren, also das umweltpoliti-
sche Ziel in einzelwirtschaftliches Emissionsverhalten zu transformieren.
Umweltpolitik erfordert also geeignete institutionelle Regelungen, insbesondere für die
Abgabe von Schadstoffen, so daß private Wirtschaftssubjekte (Haushalte, Unternehmen)
die gesellschaftlichen Kosten der Umweltverschmutzung in ihrem einzelwirtschaftlichen
Kalkül berücksichtigen. Gesucht sind also solche Anreize im marktwirtschaftlichen Sy-
stem, die einen sparsamen Umgang mit dem knappen Gut Umwelt in seiner Verwendung
als Aufnahmemedium von Schadstoffen sicherstellen. Man kann auch sagen: Erforderlich
ist eine Änderung der Rahmenbedingungen des marktwirtschaftlichen Systems in der
Weise, daß einzelwirtschaftliche Entscheidungen eine Ubernutzung der Umwelt ver-
meiden.
Die Umweltregulierung kann als eine spezielle Problematik des heute in der ökonomi-
schen Literatur diskutierten principle-agent Problems und der Theorie der Nutzungs-
rechte interpretiert werden. Bei der principle-agent Thematik geht es um die Frage, wie
institutionelle Regelungen (Ordnungen) von der Wirtschaftspolitik zu konzipieren sind,
damit die »Agenten« - also Haushalte und Unternehmen - die Ziele der Wirtschaftspoli-
tik erfüllen. Ein Aspekt dieser Ordnungen sind Nutzungsrechte, also gesellschaftliche
Regeln zur Nutzung von knappen Gütern und Ressourcen.
In der Wirtschaftsgeschichte hat sich gezeigt, daß das Auftreten neuer Knappheiten neue
Nutzungsrechte hervorgebracht hat. Bei der Entwicklung dieser Nutzungsrechte hat die
Menschheit ein beachtliches Maß an Phantasie entfaltet. Unsere differenzierte Sicht der
verschiedenen Verwendungen der Umwelt macht deutlich, daß für die eine oder andere
Verwendungsform durchaus Nutzungsregeln vorstellbar und praktikabel sind. So kann
man für die Abgabe von Schadstoffen Nutzungsrechte definieren, etwa zulässige Mengen
festlegen oder einen Preis pro Emission verlangen.

5. Eine Möglichkeit der Umsetzung von Immissionszielen in Emissionswerte besteht in
der Setzung von Emissionsnormen. Der Staat schreibt den Verschmutzern etwa im
Wege des Genehmigungsverfahrens vor, welche maximal zulässige Menge an Schadstof-
fen sie an die Umwelt abgeben dürfen (Politik des individuellen Schornsteins). Dieser
Ansatz ist für die Luftgütewirtschaft in vielen Ländern (Bundesrepublik Deutschland,
USA) typisch. In der Regel wird verlangt, daß die Unternehmen den Stand der Technik
in Produktion und Entsorgung anwenden. Genehmigungen werden solange erteilt, bis
in einer Region die Umweltqualität die gesetzlich zulässigen Werte nicht verletzt.
Dieses Verfahren weist leider erhebliche Nachteile auf. Die Genehmigung zur Abgabe
von Schadstoffen wird kostenlos vergeben, es wird also kein Preis für die Umweltnut-
zung institutionalisiert. Damit gilt in diesem System weiterhin der Nulltarif der Umwelt-
nutzung. Wer zuerst kommt, verschmutzt zuerst.
Die Alteinsitzer in einer Region erhalten also einen künstlichen Produktionsvorteil. Da-
gegen können sich Neuankömmlinge, wenn die Zielwerte der Immissionen einmal über-
schritten sind, nicht mehr in der Region niederlassen, obwohl sie vielleicht wesentlich
umweltfreundlichere Technologien anwenden. Damit wird der Markteintritt für neue
Firmen begrenzt, Wettbewerb wird ausgeschaltet. Die Arbeitnehmer erleiden den Nach-
teil, daß die Alteinsitzer den Arbeitsmarkt räumlich gegen Neuankömmlinge abschirmen
können. Die regionale Wirtschaftsstruktur verkrustet. Die schlimmste Konsequenz ist
aber, daß staatliche Instanzen den Stand der Technik nachweisen müssen und Unterneh-



mer sich in der Aufgabe verzehren, die Unmöglichkeit neuer technischer Lösungsansätze
oder deren wirtschaftliche Unvertretbarkeit zu begründen. Damit geben die Unterneh-
men die Rolle, neue technische Kombinationen durchzusetzen, an den Staat ab.
Aus umweltpolitischer Sicht ist es bedenklich, daß Emissionsnormen die Kosten der
Umweltpolitik unnötig hoch ansetzen. Da die Kosten der Umweltpolitik ein Bestim-
mungsfaktor bei der anzustrebenden Umweltqualität sind, engen damit Emissionsnor-
men den Spielraum der Umweltpolitik unnötig ein.

6. Will man die Nachteile von Emissionsnormen vermeiden, so kommt es darauf an, sol-
che institutionellen Regelungen zu finden, welche die Umweltknappheit über preisliche
Hebel zum Ausdruck bringen (Standard-Preis-Ansatz). Ansätze in dieser Richtung sind
Emissionssteuern, Emissionslizenzen und die Kostenzuweisung der Schadstoffbeseiti-
gung und -Vermeidung.

7. Eine Besteuerung der an die Umwelt abgegebenen Emissionen (etwa pro Tonne SO2)
will die Diskrepanz von einzelwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten abbauen.
Gleichzeitig soll ein Anreiz in das marktwirtschaftliche System eingeführt werden, spar-
samer mit der Umwelt als Aufnahmemedium von Schadstoffen umzugehen. Der Vorteil
von Emissionssteuern, wie sie teilweise in der Wassergütewirtschaft der Bundesrepublik
(Abwasserabgabengesetz) institutionalisiert sind, liegt darin, die Rahmenbedingungen
des marktwirtschaftlichen Systems richtig zu definieren und preisliche Hebel für die Lö-
sung des Umweltproblems einzusetzen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß Emis-
sionssteuern als national uniformes Instrument anwendbar sind, also nicht die Abgren-
zung von Umweltregionen voraussetzen. Es muß aber bei Emissionssteuern ein geeigne-
ter Weg gefunden werden, daß die politisch gesetzten Knappheitspreise zügig an geän-
derte Knappheitsbedingungen angepaßt werden können. Aus der Beratung und Verab-
schiedung des Abwasserabgabengesetzes wissen wir, daß Planung, Verabschiedung und

-Inkrafttreten-eines-solehen-Gesetzes-sich-über-zehn-Jahre-und-mehr-erstrecken können-—
Die Signalisierung einer Änderung der Knappheitspreise darf aber eine solche lange Zeit
nicht in Anspruch nehmen. Man muß deshalb über Konstruktionen nachdenken, in de-
nen die anzustrebende Umweltqualität der Entscheidung des Parlaments, die Setzung der
Emissionssteuern aber einer Verordnung der Regierung überlassen bleiben.

8. Durch Emissionslizenzen strebt man an, den ökologischen Vorteil der Sicherstellung
einer anzustrebenden Umweltqualität und den ökonomischen Vorteil der Zielerreichung
durch Anreize miteinander zu verbinden. Es werden so viele Genehmigungen ausgeteilt,
wie es das Umweltqualitätsziel erlaubt. Die Nachfrager nach Genehmigungen müssen
um das knappe Gut Umweltverschmutzung konkurrieren. In einer abstrakten Vorstel-
lung versteigert der Staat die durch das Umweltqualitätsziel zulässigen Gesamtmengen an
Emissionen an die potentiellen Nachfrager. Der Markt für Emissionsrechte weist dann
das knappe Gut »Umwelt« dem Meistbietenden zu. Dabei wird auch sichergestellt, daß
die richtigen relativen Knappheitspreise für verschiedene Schadstoffe und verschiedene
Umweltmedien gefunden werden.

9. Eine reahtätsbezogene Version von Emissionslizenzen sieht vor, daß einmal erteilte
Genehmigungen transferierbar gemacht werden. In diesem Fall kann ein Neuankömm-
ling in der Region das dem Alteinsitzer gewährte Emissionsrecht durch eine Kompensa-
tionszahlung erwerben. Dieses Verfahren wird auch in dem »Glockenkonzept« (»Bu-
bble«) praktiziert, das von der amerikanischen Umweltpolitik entwickelt wurde. Die
entscheidende Innovation des Glocken-Konzepts besteht darin, daß sich mehrere Emis-
sionsquellen auf freiwilliger Basis (unter bestimmten Bedingungen) als Glocke interpre-
tieren können. Man stülpt sozusagen über einzelne Emissionsquellen eine Glocke, und
die Umweltpolitik ist nur daran interessiert, daß die insgesamt für die Glocke definierten
Emissionsmengen nicht überschritten werden. An welcher Emissionsquelle welche



Emissionsmengen mit welcher Technologie beseitigt werden, wird dem Emittenten in
der Glocke überlassen. Die Umweltpolitik ist ergebnisorientiert.
Als ein Beispiel kann die Betriebsstätte von Dupont in Chambers, New Jersey, betrachtet
werden. Das Glocken-Konzept erlaubt es Dupont, bei sieben Schornsteinen 99 v. H. (an-
stelle von vorgeschriebenen 85 v. H.) bei organischen Komponenten (VOC) zu entsorgen
und dafür 119 prozeßbezogene Emissionsquellen in der Kontrolle zu vernachlässigen.
Die Emissionsreduzierungen werden für dieses Beispiel mit 2300 Tonnen VOC angege-
ben. Die Kosteneinsparungen werden auf 12 Mio $ bei den Investitionsausgaben und
„mehrere" Mio $ Betriebskosten geschätzt.
Eine Glocke kann relativ leicht für die verschiedenen Emissionsquellen einer Unterneh-
mung definiert werden. Sie kann sich aber auch auf die Emissionsquellen verschiedener
Unternehmen beziehen. In diesem Fall muß es den beteiligten Unternehmen überlassen
bleiben, durch Kompensation Anreize für die Entsorgung an der günstigsten Stelle zu
schaffen.
Die Abgrenzung der Glocke unterliegt gewissen Bedingungen:
- Ausgangspunkt ist der bestehende regulierende Ansatz mit Genehmigung der einzel-

nen Emissionsquelle. Die Glocke muß innerhalb der insgesamt genehmigten Emis-
sionsmengen bleiben;

- die sinnvolle Abgrenzung setzt in der Regel räumliche Nähe der Emissionsquellen vor-
aus;

- die Glocke bezieht sich in der Regel auf einen homogenen Schadstoff.
Die Transformierbarkeit innerhalb einer Glocke ist nicht beliebig (sog. kontrollierte
Transformierbarkeit). Die Festlegung institutioneller Regeln, nach denen die Genehmi-
gungsbehörden »Glocken« akzeptieren können, ist ein zentraler Aspekt dieses Kon-
zepts.
10. Andere institutionelle Regelungen stellen die Wassergenossenschaften an der Ruhr
dar, bei denen die anzustrebende Umweltqualität durch die Entscheidungen der Mitglie-
der der Genossenschaft bestimmt wird und die Kosten der Erreichung des Qualitätsziels
in geeigneter Weise auf die Genossen aufgeteilt werden. Diese Kostenschlüsselung wird
so vorgenommen, daß Anreize zur Beseitigung von Schadstoffen in dem System institu-
tionalisiert werden.
Die auch international beachteten Wasserwirtschaftsverbände im Industriegebiet von
Nordrhein-Westfalen (Ruhrverband, Emschergenossenschaft, Ruhrtalsperrenverein,
Lippeverband, Wupperverband, Niersverband, Linksniederrheinische Entwässerungs-
genossenschaft, Erftverband) geben sich durch die Generalversammlung Qualitätsstan-
dards vor, für deren Sicherstellung Investitionen durchgeführt werden und laufende
Aufwendungen zu leisten sind. Die Festlegung der von den Mitgliedern der Genossen-
schaft (städtische und ländliche Verwaltungsgebiete, Kohlebergwerke und Industrieun-
ternehmen) zu entrichtenden Abgabenbeträge orientiert sich an diesen Kosten, so daß
diese Abgaben Gebührencharakter haben. Es hat sich gezeigt, daß die Abgaben neben ih-
rer Finanzierungsfunktion für den Verband eine wesentliche Anreizfunktion haben. In-
dem das abgeleitete Abwasser - nachdem es in den einzelnen Betrieben vorbehandelt
wurde - vor dem Einleiten in die Kläranlage geprüft wird, können die abgabepflichtigen
Betriebe mit Hilfe von Verfahrens- sowie Produktanpassungen, Materialrückgewinnun-
gen und Nebenprodukterzeugnissen ihre Abwasserlast und damit ihre Gebührenzahlun-
gen vermindern. Erfahrungsgemäß haben die Emittenten tatsächlich auf die Einleitungs-
gebühren und andere komplementäre Maßnahmen zielkonform reagiert.

Professor Dr. HorstASjebert, Universität Mannheim
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